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Gemeinde Wei lheim

Landkreis Waldshut

1. Fertigung

angezeigt am 2 1, SEP. t9~?

?S2fe\ LAMHATSAIVn WÄLDSHUT

Satzung

über die Aufstellung des Bebauungsplanes

"Hausmatten - Süd"

im Ortsteil Remetschwiel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches und des § 73 der

Landesbauordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit

§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der

Gemeinderat der Gemeinde Weilheim 2i Q9 87

die Aufstellung des Bebauungsplanes " Hausmatten - Süd "

als Satzung beschlossen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt

sich aus der Festsetzung der Planungsgrenzen im Zeichneri

schen Teil des Bebauungsplanes ( § 2 Ziff.l )vom 21.09.87

§ 2

Bestandteile des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan besteht aus:

1) Teil I - Zeichnerischer Teil - Maßstab 1:1000

2) Teil II - Textteil - Bebauungsvorschriften

Als Anlagen sind ihm beigefügt:

3) Anl. I - Begründung

4) Anl. II - Übersichtsplan - Maßstab 1:5000
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§ 3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 74 LBO handelt, wer den auf

grund von § 9 Abs.4 BauGB i.V. mit § 73 LBO getroffenen Fest

setzungen des Bebauungsplanes zuwiderhandelt.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung über die Durch

führung des Anzeigeverfahrens ( § 11 Abs.3 BauG ) in Kraft.

Weilheim, de

Bürgerme/isteramt

Der Bi

09.87

angezeigt am 2 1. SEP. 1987
LANORATSAMT WALDSHUT

Der obengenannte Bebauungsplan " Hausmatten - Süd " wurde

am Q 4. NOV. 1987dem Landratsamt Waldshut gem. § 11 Abs. 3 BauG
angezeigt.

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens und die Auslegung des

Bebauungsplanes wurden am durch

öffentlich bekanntgemacht.

uungsplan ist damit am in Kraft getreten.
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1. Fertigung Anlage I

Begründung
— ^

zum Bebauungsplan "Hausmatten-Süd"

im Ortsteil Remetschwiel der Gemeinde Weilheim,

Landkreis Waldshut.

angezeigt am 2 1. SEP. 1987

LANORATSAMT Wi
Lage und Umfang

Das Planungsgebiet liegt im Mittelbereic^^res Teilortes

Remetschwiel, dort direkt südlich eines Wohngebiets, das

nach einem Beb.-Plan " Hausmatten " aus dem Jahr 1972 re

alisiert bzw. nahezu völlig aufgefüllt ist.

Unter Einbezug von Anschluß-Straßenstutzen umfasst es ins

gesamt rd. 0,71 ha.

II. Grundlagen und Vorgaben

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Weilheim, erstellt inner

halb der Verwaltungsgemeinschaft mit Stadt Waldshut-Tiengen,

ist dieser Teilbereich als einzige Wohn-Neubauflache für

Remetschwiel aufgenommen, der Bedarf dafür als teilörtlicher

Eigenbedarf nachgewiesen.

Diese vorbereitende Bauleitplanung ist mit den Trägern der

öffentlichen Belange abgestimmt und steht nach öffentlicher

Auslegung vor dem Verfahrensabschluß. Damit ist nachgewiesen,

daß der vorliegende Bebauungsplan den Darstellungen des Fläch

ennutzungsplanes entspricht und somit nach § 8 Abs.3 Satz 2

des Baugesetzbuches aufzustellen und anzuzeigen ist.

In Voruntersuchungen war, aus wirtschaftlichen Gründen zur

Vollausnutzung bereitzustellender Erschließung, eine Doppel

zeile beidseitig neuer Straße, geplant. Hierauf musste, aus

der Bedarfsberechnung in der vorbereitenden Bauleitplanung

wegen Bedenken der Landesplanung verzichtet werden. Damit

muß nun die unwirtschaftlichere Lösung, mit Halbnutzung der

Erschließungsanlagen, hingenommen werden.
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angezeigt am 2 1. SEP. 1337

III. Ziele, Zwecke und Aufgabe z^7^ ^unATSAMT WALDSHUT

Mit dem Bebauungsplan sind die MöglichW^^A/für den Mindest-
Eigenbedarf des Teilortes zu eröffnen und in siedlungsgeogra-

fisch enger Zuordnung, somit Ergänzung der dort bereits vor

handenen Wohnbebauung bereit- und sicherzustellen.

Auch Bauweise, Stellung und Höhenentwicklung sind dem vor

handenen Gebiet anzupassen, wobei durch die lockere Bauform

von freistehenden Einzelhäusern auch die ökologisch und land

schaftspflegerisch gewünschte Durchgrünung des Ortsrandes

zu erwarten und entsprechend festzusetzen ist.

IV. Nutzung und Auswirkungen

Bei Zuordnung und Zweckbestimmung festzusetzen als Allgemei

nes Wohngebiet nach § 4 BauNVO steht nach Abzug notwendiger

Verkehrsflächen eine Netto-Bauflache von 0,49 ha zur Verfügung.

In 6 Gebäudeeinheiten, in größerer Teilfläche zu beschränken

auf 2 Whg./gebäude, könnten maximal wohl 12 Wohneinheiten er

stellt werden, was, unter Einrechnung von 16 ar anteiliger Ver-

kehrs-u.Grünflächen, eine Bruttosiedlungsdichte von rd. 50_J2/ha

ergeben würde.

Die an sich unwirtschaftliche Erschließung erfordert anderer

seits sparsamen Ausbau der wegen Schneeräumung beidseitig an

zubindenden neuen Wohnstraße, um die Auswirkungen und Kosten

möglichst gering zu halten. Die Ausbauarbeiten sind daher auf

das Mindestmaß der Richtlinien - EAE 85 - zu beschränken.

Trotzdem stellen sich die Erschließungskosten insgesamt, für

Ergänzung der im Osten bereits vorhandenen Kanalisation und

der Wasserversorgung in Ringschluß, dem Straßenausbau mit

teilbefestigten Randstreifen samt Beleuchtung, nach Ingenieur

planung und überschlägiger Ermittlung auf DM 362.000,-.

Maßnahmen der Bodenordnung sind, da die Gemeinde den Grund er

werben konnte, nicht erforderlich. Ein im Mittelteil von Nord

eingreifendes Privat-Teilstück muß nach Beteilgung als Garten

land einbezöge^ werden.

Weilheim / Rheinfelden, den 21.09.87 ///lf tf
Bürgerm4tsfe/:am/t/l/ . Der Planer: / f UAsÜL'Ls^
Der Bürge/me^t^L/lV/U PETER BEHRLE

DIPL-ING. FREIW ARCHITEKT
7888 RHEINFELDEN
FRIEDR.-aERT.STR. 3 TEL 82 81



1. Fertigung Teil II

angezeigt am 2 1. Str. 1987
LANDRATSAMT WALDSHUT

Textteil

Bebauungsvorschr iNgtcbsg n

zum Bebauungsplan "Hausmatten - Süd "

der Gemeinde Wei lheim, Landkreis Waldshut

A. Rechtsgrundlagen

1. §§ 1-4, 8-12 des Baugesetzbuches v. 08.12.86 (BGBl. I S.2253)
( BauGB ). Bezüglich des Verfahrens, das vor dem 01.07.87
durchgeführt wurde, gilt das Bundesbaugesetz i.d.F.v.06.07.79
( BBauG ) entspr. Überleitungsvorschrift § 233 BauGB.

2. §§1-23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke ( Baunutzungsverordnung ) i.d.F. v. 15.09.77
( BGBl. I S.1763 ) ( BauNVO )

3. §§1-3 der VO über die Ausarbeitung der Bauleitpläne \\u
und die Darstellung des Planinhalts ( Planzeichenverord
nung ) vom 30.07.81 ( BGBl. I S 833 ) ( PlanzVO )

4. § 73 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg v.28.11.83
( Ges.Bl. S. 770 ) ( LBO )

B. Festsetzungen

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ( gem. § 9 BauGB )

1. Art der Nutzung

1.1 Baugebiet

1.11 Der gesamte räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes
ist - Allgemeines Wohngebiet - WA - nach § 4 BauNVO.

1.12 Die außerhalb der Baugrundstücke von Bebauung freizu
haltenden Grünflächen an Verkehrsanlagen sind nach § 9
Abs.l Ziff.11 BauGB planlich getrennt festgesetzt.

1.2 Zulässige Anlagen

1.21 Im Allgemeinen Wohngebiet sind von den in § 4 Abs.3 BauNVO
genannten Ausnahmen zulässig: Betriebe des Beherbergungs
gewerbes.

1.22 Die übrigen in § 4 Abs.3 BauNVO genannten Ausnahmen sind
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
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angezeigt am 2 1. SEP. 1987

2. Maß der baulichen Nutzung /^^X i-ÄaöflATSAMT WALDSHUT

2.1 Allgemeines

Das Maß der baulichen Nutzung wird^~6estimmt durch die
Festsetzung der Grundflächenzahl, der Geschoßflächenzahl,
der Zahl der Vollgeschosse und der jeweils im Einzelnen
überbaubaren Grundstücksfläche.

2.2 Zulässiges Maß der baulichen Nutzung

2.21 Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung nach 2.1
erfolgen durch Planeintrag im Zeichnerischen Teil.

2.22 Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstwert festge
setzt. Dabei sind die auf die Geschoßflächenzahl anzu
rechnenden ausbaubaren Dachgeschosse durch Planeintrag
getrennt festgesetzt. Für die Bemessung als Vollgeschoß
sind die Begriffsbestimmungen von § 2 Abs.5 LBO maßgeblich.

2.23 In einem planlich festgesetzten Teilgebiet des Bebauungs
planes ist nach § 4 Abs.4 BauNVO festgelegt, daß dort Wohn
gebäude nicht mehr als 2 Wohnungen haben dürfen.

Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

3.1 Bauweise

3.11 Für das gesamte Baugebiet wird die offene Bauweise fest
gesetzt.

3.12 Für die Stellung und Hauptfirstrichtung der Gebäude sind
die Planeintragungen maßgeblich.

3.13 Im gesamten Baugebiet sind nur Einzelhäuser zulässig.

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen

3.21 Die Festsetzung von allseitigen Baugrenzen erfolgt durch
maßlichen Planeintrag der Grenz- und Straßenabstände.
Damit sind die überbaubaren Grundstücksflachen festgelegt.

3.22 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen wird^die
Zulässigkeit von Nebenanlaqen nach § 14 BauNVO gemäß
§ 23 Abs.5 BauNVO dahingehend eingeschränkt, daß dort nur
Nebengebäude bis zu 20 qm Grundfläche zugelassen sind.
Dabei sind solche Nebengebäude nur in Verbindung mit Haus
oder mit Garagen zulässig.

3.23 Die Flächen für Garagen sind gesondert dargestellt. Die
Aufnahme wurde aus der ortsplanerischen Gesamtgestaltung
entwickelt und soll als Planungsempfehlung dienen.
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4. Bepflanzungen

4.1 Pflanzqebot

Zusätzlich und ergänzend zu den Gestaltungsvorschriften
nach Kap. II. 3.3 wird gemäß § 9 Abs.1 Ziff.25a BauGB
festgesetzt, daß pro Einzel-Baugrundstück die Pflanzung
von mindestens 1 Hochstamm naturständigen Laubholzes
vorzusehen ist.

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN

( gem. § 9 Abs.4 BauGB und § 73 LBO )

1. Gestaltung der Bauten
angezeigt am

1.1 Gebäudegestaltung

1.11 In der Grundrißgestaltung ist eine bestimmende Rechteck
form mit Gebäudelängsseite von mind. 10 m anzustreben.

1.12 Für die Höchstlänge der Gebäude sind die festgesetzten
Baugrenzen maßgebend.

1.13 Bei der Gebäude-Außengestaltung ist auf die landschaft
lich übliche Bauweise Rücksicht zu nehmen. Auffallende
und grell wirkende Farbgebung ist zu vermeiden.

2 1. SEP. 1937

LANDRATSAMT WALDSHÜT

1.2 Höhenentwicklunq der Gebäude

1.21 Die Höhe der Gebäude darf, jeweils in_JMitt_e. der Gebäude
längsseite von der natürlichen, unveränderten Geländehöhe
bis zur Traufe ( Schnittpunkt Außenwand mit Dachhaut )
betragen:

a) Bei Hauptgebäuden an Bergseite maximal 3,50jm.
b) Bei Nebengebäuden talseits maximal 3,20 m

1.22 Das Bezugsmaß der natürlichen Geländeoberfläche ist durch
ausreichende Planunterlagen, in Verbindung mit der Fest
setzung nach II.3.12 im Baugesuchsverfahren nachzuweisen.

1.3 Dachgestaltung

1.31 Für die Dachformen und Dachneigungen sind die Festsetzungen
im Zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes maßgebend.

1.32 Die Dachneigungen auf Nebengebäuden und Garagen sind der
Neigung der Hauptgebäude anzupassen. Sie müssen, auch bei
freistehenden Garagen, mindestens 18° betragen.

1.33 Dachgaupen dürfen in ihrer Einzellänge 3,5 m, in ihrer
addierten Gesamtlänge 1/3-tel der Gebäudelänge nicht über
schreiten. Sie sind von Ortgängen mind. 1,50 m zurückzu
setzen.
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1.34 An Stelle der vorgesehenen Satteldächer sind ausnahmsweise
auch Abwalmungen sowie gebrochene oder ungleichseitige
Satteldächer mit Firstverlagerung dann zulässig, wenn da
durch diejenige Firsthöhe nicht überschritten wird, welche
bei Anlage von Satteldächern mit Mittelfirst in vorge
schriebener Dachneigung entstehen würde.

1.35 Die Farbe der Dachdeckung muß in jedem Falle abgetönt und
in Oberfläche nicht glänzend gewählt werden. Rotbraune
oder braune Farben sind vorzuziehen, schwarze Dachdeckung
ist nicht zulässig.

Garagen und Einstellplätze

angezeigt am 2 1. SEP. 1987

LANDBATSAMT WALDSHÜT

2.1 In Anordnung und Gestaltung der Ga*S%'6n ist ein Zusammen
hang mit dem Hauptgebäude anzustreben. Der Einbau in oder
der Anbau an das Hauptgebäude ist in jedem Falle vorzu
ziehen.

2.2 Hierzu sowie zur Fixierung der Zufahrten ist es erforder
lich, daß die nach § 39 LBO mit den Gebäuden herzustellen
den Stellplätze oder anstelle derer vorgesehenen Garagen
in ihrer beabsichtigten Anordnung zusammen mit den Bau
vorlagen des Hauptgebäudes beurteilt werden können.

2.3 Mehrere Garagen dürfen auf einem Grundstück nicht als
Einzelbaukörper erstellt werden, sondern sind zusammen
zufassen. Ebenso sind Garagen benachbarter Grundstücke,
soweit sie als Grenzgaragen erstellt werden, nach Mög
lichkeit baulich zu vereinen und gestalterisch anzupassen.

2.4 Vor jeder Garage mit direkter Zufahrt von öffentlichen
Verkehrsflächen ist ein Stauraum ausreichender Tiefe
( mind. 5,50 m ) auf privatem Grundstück außerhalb von
Einfriedigungen anzulegen.

3. Freiraumgestaltung

3.1 Grundstücke

3.11 Die vorhandenen Grundstücks-Geländeformen sind möglichst
wenig zu verändern. Wo erforderlich sind Veränderungen
nur in geschlossener Form und nach landschaftsgärtneri
schen Gesichtspunkten durchzuführen. Die Geländeverhält
nisse der Nachbargrundstücke sind dabei sorgfältig zu
berücksichtigen.

3.12 Jegliche beabsichtigte Geländeveränderung ist im Bauge
suchsverfahren mit ausreichenden, prüffähigen Unterlagen,
wie Geländeschnitten an allen Gebäudeaußenseiten, plan
lich zu belegen.

3.13 Vorplätze und private Verkehrsflächen müssen planiert und
befestigt werden, wobei aus ökologischen Gründen wasser
durchlässiges MAterial vorzuziehen ist. Keinesfalls darf
die Entwässerung zu öffentlichen Verkehrsflächen erfolgen.
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3.14 Unbebaute Teilflächen innerhalb des Baugebiets, die nicht
als Hof- u. Verkehrsflächen genutzt werden, sind gärtne
risch anzulegen und zu unterhalten. Als geordnete Frei
flächen sind auch die noch unbebauten Grundstücke inner

halb des Baugebiets zu unterhalten.

3.2 Einfriedigungen und Bewuchs

3.21 Für Abgrenzungen von Grundstücken sind Pflanzungen mit
bodenständigen Hecken, Sträuchern und Gehölzen vorzuziehen.
Bei nicht vermeidbaren Einfriedigungen werden Holzzäune
in Naturtönung empfohlen. Verwendung von Maschendraht ist
nur bei Vorpflanzung gestattet, Stacheldraht ist unzulässig,

3.22 Die Gesamthöhe von Randbewuchs oder Einfriedigungen darf
aus Verkehrssicherheitsgründen längs der Straße die Höhe
von 0,80 m über Straßenoberkante nicht überschreiten.

3.23 Die Gesamthöhe von Einfriedigungen zwischen Grundstücken
soll die Höhe von 1,80 m nicht überschreiten. Massive
freistehende Sockel sind nur bis zu einer Höhe von 0,30 m
zulässig.

3 .3 Bepflanzung

3.31 Zur Einfügung des Baugebiets in die Landschaft und zur
Ortsrand-Gestaltung ist die Grundstücksbepflanzung nach
landschaftsgärtnerischen Gesichtspunkten auszurichten.

3.32 Hierzu ist auf den die Wohnstraße begleitenden öffent
lichen Grünflächen eine punktuelle Pflanzung mit Baum
oder Buschgruppen vorzusehen.

Weilheim - Rheinfelden, den 21.09.87

1

Bürgermeisteramt

Der /Bürgermeister:

Der Planer

PETER
DIPL-ING. FREIER ARCHITEKT
7888 RHEINFELDEN

FRIEDÄ.-EBERT-STR. 3 TEL 82 81

angezeigt am 2 1. SEP. 1987
LANurtATSAMT WALDSHUT

-OC^L^^



Aufstellung beschlossen

gemäß § 2 Abs.1 BBauG

durch Gemeinderatsbeschluß vom 23.06.86

Ausgearbeitet

gemäß § 2 Abs.3 BBauG

im Auftrag der Gemeinde Weilheim

Bürgerbetei1igung

gemäß § 2a Abs.2 BBauG

dch. Information u. Anhörung am 07.07.86

Beteiligung Träger öffentl. Belange

gemäß § 2 Abs.5 BBauG

dch. Schrb. v. 11.02.87 bis Mai 1987

Öffentlich ausgelegen

gemäß § 3 Abs.2 BauGB

in der Zeit vom 17.07.87 bis 17.08.87

nach Bekanntmachung vom 08.07.87

Als Satzung beschlossen

gemäß § 10 BauGB am 21.09.87

Anzeige des Bebauungsplanes

gemäß § 11 Abs.1 BauGB

an Landratsamt Waldshut am q a Mny «0Q7

Rechtskräftig
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PETER BEbtfl
DIPL-ING. FREIER ARCHITEKT
7888 RH2INFELDEN
FRIEOR.-ÖERT4TR. 3 TEL82 81

gemäß § 12 BauGB angezejgtam 2 , $Ep ]%?
durch Bekanntmachung vom ^-^ LANDRATSAMT WALDSrlBfrgermeisteramt:
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